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Die 5. Auflage des Beck’schen KWG-Kom-
mentars beinhaltet allerdings mehr als die 
Pflichtübung, neue Rechtsprechung und 
Vorschriften einzufügen. Das Autorenteam 
hat mit der Entzerrung des nationalen 
KWG-Rechts und der Schaffung eines 
 eigenständigen Bandes mit den CRR-Vor-
schriften, die nunmehr unmittelbar natio-
nales Recht geworden sind, eine Mammut-
aufgabe bewerkstelligt. Dazu: Einarbeitung 
der Ausführungsbestimmungen zum CRR-
Regelungswerk in das KWG. In den KWG-
Band haben Eingang gefunden: die Insti-
tutsvergütungsverordnung, die Finanz- und 
Risikotrag fähigkeitsinformationenverord-
nung sowie die Kommentierung der neu 
gefassten Großkredit- und Millionenkre-
ditverordnung und die Solvabilitätsverord-
nung. Der Rezensent beschränkt sich auf 
Anmerkungen zu wesentlichen Kommentar-
stellen der Neuauflage, die für die Mehrzahl 
der Primärbanken von Bedeutung sind.

Zunächst: § 6 KWG als Hauptnorm der 
Aufsicht ist nach wie vor keineswegs von 
untergeordneter Bedeutung, wie man aus 
der begrenzten Darstellung fälschlicher-
weise folgern könnte. Und das, obwohl 
Schäfer in seiner Einführung zu § 6 KWG 
und den Hinweisen zum Zweck der Vor-
schrift ausdrücklich auf die Bedeutung 
dieser Generalklausel für Eingriffsbefug-
nisse aller Art in den Geschäftsbetrieb des 
Kreditinstituts hinweist. Dennoch wird es 
der Nutzer des Werkes begrüßen, dass der 
Kommentator den Begriff des „Missstands“ 
i. S. des § 6 Abs. 2 KWG (Rn. 32 ff.) definiert 
und anhand von Beispielen erläutert hat. 
Damit gibt er Anregungen für etwaige Dis-
kussionen mit der Aufsicht. Wichtig ist 
 seine zentrale Feststellung, dass ein Miss-
stand nicht gegeben sein könne, „wenn 
ohne jeden Zweifel gegen geltendes Recht 
verstoßen wird und dadurch anvertrautes 
Vermögen gefährdet oder die ordnungs-
gemäße Durchführung der Bankgeschäfte 
beeinträchtigt und damit eine Schadenser-
satzverpflichtung des Instituts begründet 
wird“ (Rn. 40 mit Hinweis auf Artopoeus, 
ZgKW 1994, 1085). 

Allerdings bleiben die Ausführungen zur 
zentralen Vorschrift des § 6 KWG, nämlich 
der Anordnungsbefugnis des Abs. 3, rudi-

mentär: Die auf wenige Zeilen oder Rand-
nummern beschränkte Darlegung von Ver-
stößen gegen Aufsichtsrecht (D. Ziff. II zu 
§ 6 III KWG, Rn. 57 ff.) und Maßnahmen 
bei Missständen (D. III zu § 6 III KWG, Rn. 
63 ff.) sind der Bedeutung der Vorschrift 
nicht angemessen. Auch die Ausführungen 
zu den Rechtsbehelfen beschränken sich 
auf vier knappe Rand ziffern (Rn. 24 ff.): 
Die Ausführungen, es seien keine Rechts-
be helfe gegeben, wenn die Anstalt mit  
in formellen Maßnahmen Einfluss auf die 
 Geschäftsführung nehme oder Druck auf 
diese ausübe, sind unbefriedigend. 

Abzuwarten, ob die BaFin die Zuverlässig-
keit eines Geschäftsleiters prüft oder seine 
Abberufung verlangt, kann nicht der Weis-
heit letzter Schluss sein. Bezüglich § 6 a 
KWG beschränkt sich Achtelik auf einige 
grundsätzliche Erläuterungen; ob sich da-
mit zu begnügen war, sei dahingestellt. 
§ 6 b KWG ist allerdings von erheblicher 
Tragweite für jedes Kreditins titut. Auf Ba-
sis dieser Regelung sind der Aufsichtsbe-
hörde nahezu uneingeschränkte Eingriffe 
in den Geschäftsbetrieb möglich. 

Obwohl Adressaten des durch CRD IV-
UmsG v. 28. 8. 2013 eingeführten § 6 b 
KWG die EZB und die BaFin sind, nicht die 
zu beaufsichtigenden Institute, sind die 
Primär banken erheblich betroffen. Denn 
durch die Weisung des Gesetzgebers zur 
Risikobeurteilung der Institute in § 6 b I 
S. 1  besteht ein ganz erhebliches „Mehr“ 
an Aufsicht gegenüber den Banken. Die 
Kommentierung von Braun (Rn. 1 ff.), die 
sich auf zweieinhalb Druckseiten erschöpft, 
verkennt den ganz erheblichen Regelungs-
gehalt für die Praxis. Denn: § 6 b KWG ist 
als aufsichtliche Säule „so wichtig, dass sie 
im Mittelpunkt der für die Zusammen-
arbeit der Bundesbank und der BaFin nach 
§ 7 erlassenen Aufsichtsrichtlinie des BMF 
steht“ (Lindemann, siehe unten). Allerdings 
wäre es dann auch hilfreich gewesen, 
wenn Lindemann sich in diesem Zusam-
menhang mit § 7 KWG entsprechend 
 intensiv befasst hätte. Denn die „General-
klausel zur Zusammenarbeit mit der 
 Deutschen Bundesbank“, mit der die „lau-
fende Überwachung und laufende Auf-
sicht“ der Kreditinstitute geregelt wird, 

führt in der Praxis zu erheblicher Verun-
sicherung und mitunter harten Auseinan-
dersetzungen. Man denke nur an die von 
der DBB angesetzten „Aufsichtsgespräche“, 
die zum Teil als unstrukturiert, unangemes-
sen und willkürlich empfunden werden. Im 
Rahmen einer Kommentierung von § 7 
KWG wäre Gelegenheit gewesen, sich um-
fassend mit der „laufenden Überwachung“ 
der Kreditinstitute, Wirkmechanismen, 
 Regelerfordernis, Verifizierbarkeit, Nutzen 
und Rechtsschutzmöglichkeiten auseinan-
derzusetzen und den Geschäftsleitern und 
Aufsichtsorganen der Institute sinnvolle 
Handlungsanleitungen zur Seite zu stellen.

Ein Kernstück des Kommentars ist selbst-
verständlich das „Kreditgeschäft“, wobei 
die Ausführungen von Sprengard/Waß-
mann zu § 13 KWG, beispielsweise zu den 
„Beschlussfassungspflichten“ der Geschäfts-
leiter ausgesprochen hilfreich sind. Die 
 Anmerkungen zur „Unverzüglichkeit“ in 
Bezug auf das Nachholen von Kreditbe-
schlüssen sind unbefriedigend, wenn es bei 
der Feststellung bleibt, „in Organisations-
mängeln begründete Verzögerungen wer-
den stets als abwendbar qualifiziert“ (Rn. 
20). Da wünschte man sich schon eine 
 kritische Betrachtung der aufsichtlichen 
Bewertung von Umständen.

In Bezug auf den „ewigen Zankapfel“ § 18 
KWG ist es H. Bock gelungen, sowohl mit 
klaren Definitionen und Begriffsabgren-
zungen als auch detaillierten Ausführun-
gen Bearbeitungshinweise für die Praxis zu 
geben. Bedenklich ist die lapidare Erwäh-
nung in Rn. 3, externe Quellen seien zur 
Bonitätsprüfung heranzuziehen. Ein kriti-
scher Hinweis zum Umgang mit Datenge-
winnung und -heranziehung im Zeitalter 
von Big Data (siehe: Konfuzius, Scoring und 
das „Big Data“-Spiel, ZfgK 4/2017, 188), in 
der nächsten Auflage könnte sinnvoll sein. 
Die Erläuterung des Offenlegungsverfah-
rens an sich und die „Prüfungspflichten bei 
Kreditgebermehrheiten“, so etwa bei Kon-
sortial-, Treuhand- oder Förderkrediten, 
sind eine wohltuende Abrundung der The-
matik. Wichtig ist, dass sich der Verfasser 
auch den Konsequenzen bei Nichtvorlage 
der § 18-Unterlagen gewidmet hat. Das 
entspricht der Bedeutung gerade dieser 
Vorschrift als eine der Hauptursachen der 
Kreditverweigerung und Liquiditätsveren-
gung der kleinen und mittleren Betriebe. 
In Rn. 44 stellt er stichwortartig Möglich-
keiten des Kreditinstitutes vor, die dem 
„Kündigungsautomatismus“ bei Nichtvor-
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Boos/Fischer/Schulte-Mattler (Hrsg.), KWG CRR-VO – Kreditwesengesetz VO (EU) Nr. 575/2013 in zwei 
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lage der Unterlagen entgegenwirken kön-
nen: Gestaltungsmöglichkeiten der Bank.

Die Abhandlung von C. Bock zu § 19 KWG 
bringt erheblichen Lesernutzen. Der Verfas-
ser setzt sich dankenswerterweise neben 
der Definition der „Kreditnehmereinheit (Rn. 
121 ff.) mit den Zuordnungs- und Abgren-
zungsschwierigkeiten des Gemeinschafts-
unternehmens auseinander (Rn. 166 ff.) und 
gibt Hilfestellung anhand von Checklisten, 
wobei er die maßgebliche Rechtsprechung 
und Literatur einbezieht und sich kritisch 
mit Auffassungen der BaFin auseinander-
setzt. Ebenso nützlich sind die Ausführun-
gen zum „Ehegattenkonzern“ (Rn. 172 ff.) 
und Anmerkungen zu „Strohmannkrediten“ 
(Rn. 175 ff.). Gerade § 19 KWG führt in der 
Praxis immer wieder zu Auseinandersetzun-
gen. Mit dieser Kommentierung ist es ge-
lungen, den Zweck der Vorschrift und ihre 
Auslegungsfähigkeit auf ein sachliches Fun-
dament zu stellen und für ein Stück Sicher-
heit bei der Anwendung zu sorgen. Zum 
Verständnis der schwierigen Zusammenfas-
sungstatbestände hat beigetragen, dass C. 
Bock sie anhand von Grafiken transparent 
gemacht hat (Rn. 186 ff.). 

Die Kommentierung von § 24 KWG durch 
Braun hat hohen Anwendernutzen: Seine 
systematischen Ausführungen mit Dar-
legung der Grundlagen zu den Anzeige-
pflichten (Rn. 40 ff.) und der detaillierten 
Darstellung der einzelnen Obliegenheiten 
(Rn. 53 ff.) sind für den Praktiker ein Ge-
winn. Übersichtstabellen und Beispiele 
 erleichtern die Anwendung in der Praxis. 
Weiten Raum im Werk nimmt Brauns Kom-
mentierung des § 25a KWG ein: Neben den 
grundsätzlichen Ausführungen zu den auf-
sichtsrechtlichen- und betriebswirtschaft-
lichen Organisationsanforderungen des 
 Geschäftsbetriebs widmet sich Braun der 
Verantwortlichkeit der Geschäftsleiter im 
Verhältnis zur qualitativen Aufsicht und 
den Präzisierungen durch die MaRisk (Rn. 
70 ff.). Besonderes Gewicht misst er unter 
anderem dem Proportionaliätsprinzip (Rn. 
88 ff.) bei und der Betrachtung des internen 
Kontrollsystems, dem sich der Verfasser die-
ses Kapitels ebenso wie der Risikosteuerung 
und dem Risikcontrolling intensiv und ver-
ständlich zuwendet.

Der Einrichtung einer Compliance-Funk tion 
widmet sich der Verfasser mit kons truk-
tiven, auch kritischen Hinweisen (Rn. 432 ff.). 
In 736 Randziffern untergliedert bereitet 
der Autor unter „B“ die aufsichtsrechtlichen 

Organisationsanforderungen (Rn. 15 – 92) 
auf unter Berücksichtigung aktueller Ent-
wicklungen, so etwa zur Möglichkeit des 
Whistleblowing unter Wahrung der Ver-
traulichkeit (Rn. 24, Rn. 687 ff). Den Prakti-
kern kommt der Verfasser sehr entgegen 
mit dem Schwerpunkt „C. Anforderungen 
an das Risikomanagement“ (Rn. 93 – 649), 
den er in einzelne Kapitel, so etwa zum Risi-
komanagment i. S. des KWG, Risikosteue-
rung und Risikocontrolling, Interne Revision 
und Notfallkonzepte untergliedert. Jeweils 
mit klaren Defini tionen, Erläuterungen der 
Normen und BaFin-Dokumenten. 

Wie bereits in den Vorauflagen thematisiert 
das Werk den § 25 c KWG. Zwar hat Braun 
die Stichpunkte „Fachliche Eignung“ und 
„Zuverlässigkeit“ berücksichtigt, eine Hin-
terfragung, ob und wann Feststellungen der 
BaFin gerechtfertigt sind, findet allerdings 
nicht statt; ebensowenig wie die Auseinan-
dersetzung mit der Erkenntnis gewinnung 
durch die Aufsichtsbehörde. Im Wesentli-
chen wird der Inhalt der BaFin-Merkblätter 
wiedergegeben. Wichtig: Hinweise zur 
Eigen verantwortlichkeit der  Geschäftsleiter 
für die allgemeine Geschäftsorganisation 
(Rn. 52 ff.). Dass Braun das zwingende Er-
fordernis schriftlich fixierter Grundsätze 
nennt, hätte Gelegenheit gegeben, auf Ge-
schäftsordnung und Geschäftsverteilungs-
plan hinzuweisen, wie sie ohnehin in jeder 
Genossenschaftsbank oder Sparkasse anzu-
treffen sind und gegebenenfalls Verbesse-
rungen oder Ergän zungen im Hinblick auf 
§ 25c III Nr. 1 zu empfehlen. Die in Rn. 56 
apostrophierte Aufgabendefinition der Ge-
schäftsleiter hätte Anlass sein können, sich 
konstruktiv mit dem Thema „Stellenaus-
schreibungen“ auseinanderzusetzen. Unent-
behrlich ist die Einbindung der Kontrolle 
durch den Aufsichts- beziehungsweise Ver-
waltungsrat in die Gesamtproblematik. 

Die Randziffern 70 ff. zur „Verantwortlich-
keit der Geschäftsleiter für das Risikoma-
nagement“ (Rn. 70 ff.), mit dem Hinweis 
auf die Schaffung einer gesetzlichen Basis 
für die strafrechtliche Verfolgung von Ge-
schäftsleitern, deren Institut in eine 
„Schieflage“ geraten ist (§ 25 IV a, b, c 
KWG), sind knapp gefasst. Insgesamt hätte 
die enorme Ausweitung des § 25 c KWG, 
der wie kaum eine andere Bestimmung 
Handhaben gegen Geschäftsleiter bietet 
und ihnen unüberschaubare Verantwor-
tung aufbürdet, eine deutlich vertiefte 
Darstellung verdient, was sich in der Neu-
auflage des Werkes nachholen lässt. 
 

Angemessen kommentiert hat Wolfgarten 
„§ 25 d KWG Verwaltungs- und Aufsichts-
organ“. Seine Ausführungen belegen  
einerseits die überbordende Fantasie der  
Schöpfer dieser Vorschrift, um der Be-
rufung engagierter Bürger in den Auf - 
sichts- beziehungsweise Verwaltungsrat 
ihrer  Genossenschaftsbank oder Sparkasse 
möglichst viele bürokratische Hemmnisse 
in den Weg zu stellen. Andererseits zeigt 
der Verfasser durch die detaillierten Anfor-
derungen des § 25d KWG auch die Mög-
lichkeiten auf, die den Betroffenen zur 
Verfügung stehen (Rn. 76). Praktiker wer-
den die Hinweise zu den möglichen Aus-
schüssen des Aufsichts- beziehungsweise 
Verwaltungsrates zu schätzen wissen. 

Achtelik gebührt das Verdienst, sich intensiv 
mit § 25 h KWG „Interne Sicherungsmaß-
nahmen“ befasst zu haben. Seine Kommen-
tierung bezieht Erkenntnisse aus seinen bis-
herigen Schriften zu Gefährdungsanalysen 
und Kriminalitätsprophy laxe ein. Der Ver-
fasser gibt unter  Abwägen von Vor- und 
Nachteilen Handlungsanleitungen, auch zur 
Auslagerung interner Sicherungsmaßnah-
men und erläutert die Bedeutung des Geld-
wäsche beauftragten in neuem, aktuellem 
Licht. Die Ausführungen zur Einrichtung ei-
ner „zentralen Stelle“ im Institut (Rn. 36 ff.) 
verschafft dem Leser die bei Durchsicht an-
derer Schriften vermisste Transparenz.

Von den Abrundungen des Kommentarban-
des ist die Institutsvergütungsverordnung 
interessant, wenngleich letztlich nicht be-
deutend: Die Vielzahl der Geschäftsleiter 
kleiner und mittlerer Kreditinstitute ran-
giert weit unterhalb des Anwendungs-
erfordernisses dieser Regelungen. 

Trotz der Kritik, die ein Rezensent nun 
auch zu üben hat, liegt mit der 5. Auflage 
des bewährten Beck’schen KWG-Kommen-
tars eine geballte Ladung Fachkompetenz 
auf dem Tisch. Insbesondere die Kommen-
tierung der §§ 24 bis 25 h KWG sind klare 
Aufarbeitung und Erläuterung des auf-
sichtlichen Normengeflechts. Ohne den 
vorliegenden Band kann ein Kreditinstitut 
weder risikovermeidend noch erfolgreich 
noch aufsichtskonform noch irgendwie 
unternehmerisch zielgerichtet geführt 
werden. Das gilt für Geschäftsleiter wie 
Aufsichts- und Verwaltungsräte gleicher-
maßen. Teil 2 des als Kompendium des 
KWG-Rechts konzipierten Werkes, der 
„CRR-Band“, ergänzt den Kommentar und 
hat insbesondere für die systemrelevanten 
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Kreditinstitute Bedeutung. Das Werk findet 
seine Ergänzung in der Beck‘schen Text-
sammlung zum KWG: Bank-, Bankauf-
sichts- und Kapitalmarktrecht mit amtli-
chen Verlautbarungen (siehe: ZfgK 12/2016, 
796). Die Basis notwendiger Rechtsschutz-
maßnahmen und der Interessenvertretung 
von Banken liefert in vortrefflicher Weise 
das „Handbuch des Fachanwalts für Bank- 
und Kapitalmarktrecht,“ das auch für jeden 
Banker von hohem Anwendungsnutzen ist. 
Mit den in dieser Ausgabe von „Kreditwe-
sen“ vor gestellten Werken sind Bankvor-
stände und Mitglieder von Aufsichtsorga-
nen für ihre Tätigkeit bestens gerüstet.

Hartmut Glenk, Direktor,  
Institut für Genossenschaftswesen und 

Bankwirtschaft (IGB), Siegen/Berlin

Handbuch Bank- und 
Kapitalmarktrecht
Assies/Beule/Heise/Strube (Hrsg.), Handbuch des 
Fachanwalts Bank- und Kapitalmarktrecht, Carl 
Heymanns Verlag, Köln, 4. Auflage 2015, XLIV 1817 
S., ISBN 978-3-452-28269-9; 199,00 Euro.

Ein Handbuch, das sich eng an der Fortbil-
dung zum Fachanwalt für Bank- und Kapi-
talmarktrecht orientiert, hat gleich zwei 
Anforderungen zu erfüllen: Es muss Fort-
bildungskompendium sein und zugleich 
der praktischen anwaltlichen Tätigkeit in 
Beratung und Prozessvertretung dienen. 
Diesen Anforderungen wird das Werk ge-
recht: Die umfassende Darstellung des 
Bankwesens und des Wertpapierrechts er-
möglicht dem Nutzer nicht nur den nahe-
zu vollständigen Überblick, sondern auch 
die tragfähige Beantwortung von Zwei-
felsfragen dieser Rechtsgebiete. Zugleich 
gibt der Band Handlungsanleitungen für 
die anwaltliche Praxis. Die Schwerpunkte 
sind wohl gesetzt; die detaillierte Gesamt-
übersicht und die Kapitelgliederungen 
 geben rasche Orientierung. Dazu hilfreich: 
Scherer/Sauer/Wittemann „Organisation 
und Rechtsrahmen“ (Kapitel 1) mit grund-
legenden Erläuterungen des Bankgeschäfts 
und seiner Voraussetzungen.

Im „Darlehens- und Kreditrecht“ (Kapitel 4, 
Veith) finden sich neben den grundlegen-
den Ausführungen Darlegungen etwa zu 
den vorvertraglichen Informationspflichten 
des § 491a BGB, dem Deutlichkeitsgebot 
des Art. 246b § 1 Abs. 1 S. 1 EGBG, ebenso 
wie hilfreiche Aus führungen zur gedulde-

ten Überziehung gemäß § 505 BGB und Re-
gelungen des Fernabsatzgesetzes. 

Das weitere Kernstück des Bandes, Kapitel 
5 „ Kreditsicherungsrecht“ erfasst alle we-
sentlichen Fallgestaltungen. Wichtig: Die 
Abhandlung des Themas „Sicherungsüber-
eignung“ unter Einbeziehung von Zwei-
felsfragen, etwa der Sittenwidrigkeit mit 
oder ohne krasse finanzielle Überforderung 
(Michel Rn. 315 ff.) oder des Verstoßes ge-
gen die Transparenzvorschriften (Clemente 
zu § 305 c Abs. 1 BGB, ders. Rn. 1128 ff.; 
§ 307 Abs. 1 S. 2 BGB Rn. 1148 ff.). Der 
Compliance-Problematik haben Leisch/
Sauer im Rahmen von Kapitel 1 zutreffen-
de Aufmerksamkeit gewidmet. Seit der Fi-
nanzkrise nimmt die Regelungsdichte auch 
in Deutschland stetig zu, um Geldwäsche, 
Terrorismusfinanzierung und andere straf-
bare Handlungen zu verhindern. Den Ver-
fassern gelingt es, auf konzentriertem 
Raum die zwischenzeitlich normierten An-
forderungen des KWG, auch des WpHG an 
eine zweckmäßige, vorausschauende und 
risikobewusste Unternehmensorganisation 
darzustellen, bis hin zu § 130 OWiG. 

Erwähnt sei in diesem Zusammenhang der 
Treuebruchstatbestand des § 266 StGB. Bei 
Geldinstituten haben (Aufsichtsrat, Verwal-
tungsrat und Kreditausschuss) Prüfpflich-
ten. Dabei ist es ein Gewinn für das Werk, 
dass sich die Verfasser des 1. Kapitels in den 
Rn. 457 – 646 ff. (Waßmer) intensiv sowohl 
mit den Straf- und Bußgeldvorschriften des 
KWG (§§ 54 – 56); des §§ 49 f. BörsG und 
der §§ 38 ff. WpHG sowie den Steuerstraf-
taten und Steuerordnungs widrigkeiten ge-
mäß §§ 369 ff. AO befasst haben. In den 
letzten Jahren haben „Umsatzsteuerkarus-
selle“ und das „Dividendenstripping“ Be-
deutung erlangt. Der Staat hat skrupello-
sem Treiben zu lange zugesehen.

Breiter Raum ist dem Kapitalanlagerecht, 
Kapitel 6 bis 8, gewidmet. Die Sparanlagen 
(Kapitel 6, Barleon) werfen an und für sich 
wenig Schwierigkeiten auf, mit Ausnahme 
des ewigen Streitthemas „Mietkaution“. 
Der Verfasser hat zum Beispiel knapp, aber 
zutreffend ausgeführt, dass § 566 a BGB 
allein den Mieterschutz bezweckt.

Der Umfang von Kapitel 7 ist der Bedeu-
tung angemessen und widmet sich erfreu-
licherweise der Kapitalmarktaufsicht im 
weitesten Sinne, wobei auch Hinweise auf 
das „Investmentrecht“ (Balzer/Böhm, Rn. 
734 ff.) und auf die Regelungen des Kapi-

talanlagegesetzbuchs (KAGB) nicht fehlen. 
Für den anwaltlichen Nutzer sind die Hin-
weise zur „Insiderüberwachung“ (Balzer, 
Rn. 11 ff.) ebenso hilfreich wie die Ausfüh-
rungen zu Inhalt und Ziele der Aufklärung 
des Anlegers (Rn. 166 ff.), so etwa die ge-
steigerten Anforderungen des BGH an die 
Aufklärungspflichten (Rn. 178). Wesentlich 
und zutreffend ist dabei nach Beule, dass 
sich die Aufklärungspflichten des WpHG-
Unternehmens auch nach dem Verhalten 
des Anlegers richten (siehe z. B. Rn. 170 ff.). 
Erhellend: die Darlegungen zu Ausnahmen 
von der Prospektpflicht (Rn. 419 ff). Ange-
nehme Überraschung: Anwendbare Aus-
führungen zu „H. Besonderheiten der Ver-
mögensverwaltung“, mit Definition und 
Konsequenzen einer fehlerhaften Vermö-
gensverwaltung (Rn. 726 ff., Beule). 

Einer eigenständigen Besprechung wert 
wären die Ausführungen von Reiter/Meth-
ner/Nittel/Ebermann zum „Grauen Kapital-
markt“ (Kapitel 8). Hilfreich hier zum 
 Beispiel die Hinweise zur „rechtzeitigen“ 
Übergabe des Prospekts (Rn. 66 f.) und zu 
Kick-backs (Rn. 74 ff.). Neben den Aufklä-
rungsgesichtspunkten dürften die delikti-
schen Ansprüche (Teil D.: Reiter/Methner/
Nittel, Rn. 212 ff.), insbesondere vorsätzli-
che sittenwidrige Schädigung (Rn. 231 ff.), 
für den anwaltlichen Leser von Interesse 
sein. Dass die Durchsetzung von Ansprü-
chen gegen den Prospektherausgeber im 
Streitfall wenig erfolgreich ist (Rn. 193), 
mag zwar von Fall zu Fall zutreffend sein, 
wird aber durch die Abhandlung in Kapitel 
9 durchaus re lativiert. Denn: Die „Prozess-
führung im Bank- und Kapitalmarktrecht“ 
ist ja keineswegs von vornherein aussichts-
los: Assies/Lang geben auf 36 Seiten effek-
tiven Rat zur Wahrnehmung des Mandats 
und „Taktik der Prozessführung“, sei es bei 
der Vertretung der Bank oder des Anlegers.
 
Das Handbuch des Fachanwalts Bank- und 
Kapitalmarktrecht ist ein unverzichtbares 
Kompendium für Fortbildung und Beruf, 
Mandantenberatung und Prozessvertre-
tung. Auch für leitende Behördenmitarbei-
ter und Hochschullehrer ist der Band ein 
Gewinn. Herausgeber und Autoren und der 
Carl Heymanns-Verlag haben ein Werk 
vorgelegt, das in der bank- und kapital-
marktrechtlichen Literatur seinesgleichen 
sucht: umfassend, kompetent, praxis- und 
lösungsorientiert. 

Heinz Bauer, wissenschaftlicher Mitarbei-
ter, Institut für Genossenschaftswesen und 

Bankwirtschaft (IGB), Siegen/Berlin
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